
 
 
 
 
 

 
Gemeinde: Schonach im Schwarzwald 
Landkreis: Schwarzwald-Baar 
 
 

S a t z u n g 
 

über die Erhebung einer Kleineinleiterabgabe 
 

vom 03. September 1996 
in der Zusammenfassung incl. Euro-Anpassungssatzung vom 08.Mai 2001 

 
Aufgrund von § 6 Abs. 3 Landesabwasserabgabengesetz (LAbwAG), § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO), § 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Schonach im Schwarzwald am 03. 
September 1996 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Abgabeerhebung 
 
Die Gemeinde erhebt zur Abwälzung der von ihr nach § 9 Abs. 2 Satz 2 LAbwAG zu zahlenden 
Abgabe, einschließlich des hierfür entstehenden Verwaltungsaufwands, eine 
Kleineinleiterabgabe. 
 

§ 2 
 

Abgabetatbestand 
 
Die Abgabe wird für Grundstücke erhoben, die nicht an eine öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind und auf denen Abwasser anfällt, für dessen 
Einleitung die Gemeinde nach § 6 Abs. 1 LAbwAG anstelle des Einleiters abgabepflichtig ist. Dies 
sind Einleitungen von weniger als  
8 m³ Schutzwasser/Tag aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser in ein Gewässer nach § 
1 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Als Einleiten gilt nicht das Verbringen von Abwasser in 
den Untergrund im Rahmen landbaulicher Bodenbehandlung. 
 

§ 3 
 

Entstehung und Fälligkeit 
 

(1) Die Abgabeschuld entsteht jeweils zum Ende eines Kalenderjahres. 
 
(2) Die Abgabeschuld wird 2 Wochen nach Bekanntgabe des Abgabebescheides fällig. 
 
 
 
 



 
§ 4 

 
Abgabeschuldner 

 
Abgabepflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabepflicht Grundstückseigentümer 
ist. Der Erdbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers Abgabeschuldner. Mehrere 
Abgabeschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 5 
 

Abgabemaßstab 
 
Die Abgabe wird nach der Zahl der Einwohner auf dem Grundstück berechnet. Maßgebend für 
die Zahl der Einwohner ist der 31. Dezember des Kalenderjahres, für das die Abgabe zu 
entrichten ist. 
 

§ 6 
 

Abgabesatz 
 
Die Abgabe beträgt: 
 
ab dem Jahr 1997           29,-- Euro  je Einwohner.  
 
Die Landesabgabe nach § 1 erhöht sich laufend, so dass auch die Abgabenpflichten gegenüber 
der Gemeinde Schonach mit laufenden Abgabeerhöhungen rechnen müssen. 
 

§ 7 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft.  
 
 
Schonach im Schwarzwald, den 08. Mai 2001 
 
 
 
gez. 
 
Jörg Frey 
Bürgermeister 
 


